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1 Anlass und Aufgabenstellung 

 

In Aichtal-Grötzingen ist die Ausweisung des Bebauungsplans „Schiessäcker“ geplant. 

In diesem Zusammenhang soll auch ein Bauernhaus mit Scheune abgerissen werden. 

Da im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden konnte, dass mit dem Vorhaben Eingriffe in 

das Lebensraumgefüge streng geschützter Vögel, Reptilien und Fledermäuse verbun-

den sind und die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG berührt werden, 

war eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung erforderlich. 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild le-

benden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 

7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vo-

gelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) verankert. Im nationalen deutschen 

Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG 

enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtli-

chen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 

Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Be-

hörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für 

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die 

Europäischen Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten unter-

sucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es 

ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Abbildung 1  Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen 

hinsichtlich der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tö-

tungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere 

und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im 

Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder 

Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstö-

rung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beein-

trächtigungen unvermeidbar sind. Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 
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44 BNatSchG erfüllt, so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevo-

raussetzungen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend defi-

niert worden, so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begriff-

lichkeiten zur Bewertung der rechtlichen Konsequenzen erforderlich wird. Die Verwen-

dung dieser Begrifflichkeiten im vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in 

der Fachliteratur vorgeschlagenen und diskutierten Definitionen (z. B. GUIDANCE 

DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Untersuchungsgebiet 

 

Das Plangebiet befindet sich in Grötzingen und liegt zwischen der Raiffeisenstraße und 

der Teckstraße. Auf dem Grundstück sind ein Wohngebäude und eine große Scheune 

mit Stallungen vorhanden. Der landwirtschaftliche Betrieb wurde aufgegeben und die 

Gebäude stehen leer. Nördlich der Gebäude ist eine regelmäßig gemähte Wiesenfläche 

mit einzelnen Koniferen vorzufinden. Zwischen Wohngebäude und Scheune sind ein-

zelne junge Laubbäume und Sträucher vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW Kartendienst). 
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Abbildungen 3 – 8   Teilaspekte aus dem Plangebiet 

 

 

4 Vögel 

 

4.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 6 Begehungen im Zeitraum April bis Juni 

2019 durchgeführt (13.04., 25.04., 13.05., 26.05., 06.06. und 14.06.). Die Kartierungen 
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erfolgten während der frühen Morgen- und Vormittagsstunden bzw. Abenddämmerung 

bei günstigen Witterungsbedingungen. Alle visuell oder akustisch registrierten Vögel 

wurden in eine Gebietskarte eingetragen und der Status der Vogelarten durch die jewei-

ligen Aktivitätsformen protokolliert (Südbeck et al. 2005). Aus diesen Daten wurde für 

jede Art ein Gebietsstatus festgelegt. 

 

4.2 Ergebnisse 

 

An der Scheune nistete ein Brutpaar des Hausrotschwanzes (Tab. 1). Innerhalb der 

Gebäude sowie in den Gehölzbeständen konnten keine Brutvögel nachgewiesen wer-

den. An den Fassaden sind keine Mehlschwalbennester vorhanden. 

Amsel, Buchfink und Haussperling nutzten das Plangebiet ausschließlich zur Nah-

rungssuche (Tab. 1). 

 

Tabelle 1 Liste der nachgewiesenen Vogelarten. Artenschutzrechtlich hervorgehobene 

Brutvogelarten konnten nicht vorgefunden werden. 

Art Abk Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 

    PG   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 

Amsel A N zw +1 — — — b 

Buchfink B N zw -1 — — — b 

Hausrotschwanz Hr B g 0 — — — b 

Haussperling H N g -1 V V — b 

 
 

Erläuterungen: 

  

Status: 

 

B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  N Nahrungsgast 

Rote Liste D Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)   

Rote Liste B.-W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   

 1 vom Aussterben bedroht   

 2 stark gefährdet   

 3 gefährdet Gilde: b Bodenbrüter 

 V Vorwarnliste  f Felsbrüter 

 – nicht gefährdet  g Gebäudebrüter 

h/n Halbhöhlen-/ EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  

 I in Anhang I gelistet   Nischenbrüter 

 – nicht in Anhang I gelistet  h Höhlenbrüter 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  r/s Röhricht-/  

 b besonders geschützt   Staudenbrüter 

 s streng geschützt  zw Zweigbrüter 

Trend in B.-W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   

 +2 Bestandszunahme > 50 %   

 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   

 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   

 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   

 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
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4.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den Rege-

lungen des § 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) in 

Verbindung mit Abs. 5 erfolgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Aus-

gleichmaßnahmen. Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 

BNatSchG, unter der Voraussetzung, dass sie keinen essenziellen Habitatbestandteil 

darstellen. 

 

4.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Durch den Abriss der Gebäude während der Brut- und Aufzuchtszeit der vorgefundenen 

Vogelarten, können unbeabsichtigt auch Vögel und ihre Entwicklungsstadien (Eier, 

Nestlinge) getötet oder zerstört werden. Damit wäre der Verbotstatbestand nach § 44 

(1) 1 BNatSchG erfüllt. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG wird nicht erfüllt, wenn Ge-

bäudeabrisse außerhalb der Brutzeit erfolgen (Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Feb-

ruar). Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme kann eine vermeidbare Tötung oder 

Verletzung von Individuen oder Entwicklungsstadien ausgeschlossen werden. Adulte 

Tiere können aufgrund ihrer Mobilität flüchten. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung 

von Vermeidungsmaßnahmen nicht erfüllt (siehe Kap. 4.4.1). 

 

4.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-

tert. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, wenn sich 

als Folge der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg entscheidend 
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und nachhaltig verringert. Für die im Kontaktlebensraum vorkommenden häufigen Arten 

ist von einer relativ großen Toleranz gegenüber Störungen auszugehen. Störungen stel-

len für in ihren Beständen nicht gefährdete Arten regelhaft keinen relevanten Wirkfaktor 

dar (Trautner & Jooss 2008). Besonders störungssensitive Arten, seltene bzw. in ihren 

Beständen gefährdete Arten konnten nicht nachgewiesen werden. Es sind daher keine 

erheblichen Störungen zu erwarten, die zu einer Verschlechterung der Erhaltungszu-

stände der lokalen Populationen der vorkommenden Brutvogelarten führen. 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhal-

tungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im Sinne 

von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird. 

 

4.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-

ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Ein-

schränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung 

von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind und die ökologi-

sche Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Zur Vermeidung der 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grundsätzlich CEF-Maßnahmen 

im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden. 

Ubiquitäre Gebäudebrüter 

Durch den Abriss der Gebäude geht eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Hausrot-

schwanzes verloren. Diese Art ist hinsichtlich ihrer Habitatansprüche wenig speziali-

siert, derzeit noch weit verbreitet und nicht gefährdet. Auf Grund der Betroffenheit eines 

Einzelreviers kann davon ausgegangen werden, dass das betroffene Brutpaar in der 

näheren Umgebung ausreichend adäquate und unbesetzte Ersatzhabitate finden kann. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt im räumlichen Zu-

sammenhang für diese Art gewahrt. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden somit für diese Arten-

gruppe nicht erfüllt. 
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4.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

4.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Der geeignete Zeitraum für den Abriss der Gebäude zur Vermeidung einer unbeabsich-

tigten Tötung oder Störung von Brutvögeln ist Anfang Oktober bis Ende Februar. 

Anmerkung: das mögliche Vorkommen von Fledermäusen schränkt die Abbruchzeiten 

weiter ein auf Anfang November bis Ende Februar. 

 

4.4.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

Nicht erforderlich. 

 

 

5 Reptilien 

 

5.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte im Zeitraum April bis September 2019 bei vorwie-

gend sonnigen, warmen und trockenen Witterungsbedingungen (13.04., 25.04., 13.05., 

26.05., 06.06., 14.06., 31.07., 08.08. und 16.09.2019). Die geeigneten Flächen wurden 

langsam abgegangen und die Reptilien durch Sichtbeobachtungen erfasst (Korndörfer 

1992, Schmidt & Groddeck 2006, Hachtel et al. 2009). Zudem wurden potenzielle Ver-

steckmöglichkeiten umgedreht und kontrolliert. 

 

5.2 Ergebnisse 

 

Die geeigneten Bereiche für ein mögliches Vorkommen von Reptilien wurden regelmä-

ßig abgesucht. Trotz intensiver Suche an mehreren Terminen konnten weder Zau-

neidechsen noch andere artenschutzrechtlich relevante Arten nachgewiesen werden. 

 

5.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

 

Für das Plangebiet liegen keine Reproduktionsnachweise oder Hinweise auf Einzelvor-

kommen der Zauneidechse oder weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten vor. 
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Somit werden durch das Vorhaben weder Einzeltiere gestört oder getötet noch Gelege, 

Ruhe- oder Winterschlafplätze gestört bzw. zerstört. 

Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht er-

füllt. 

 

5.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezogenen 

Funktionsausgleich sind nicht erforderlich. 

 

 

6 Fledermäuse 

 

6.1  Datenerhebung und Methoden 

 

Im Hinblick auf das Quartierpotenzial erfolgte eine Übersichtserfassung am 24.05.2019. 

Im alten Wohnhaus (Am Waldrand 1) wurde der Dachboden auf Fledermausbesatz in-

spiziert, wobei auch auf indirekte Spuren wie Kotpellets, Geruch, verfärbte Hangplätze, 

Mumien oder Fraßreste geachtet wurde. Am 24.05. und am 10.07.2019 erfolgten kon-

krete Ausflugbeobachtungen an allen relevanten Gebäuden im Untersuchungsgebiet 

mit Hilfe eines Ultraschalldetektors (Batlogger M, Elekon, CH). Die Lautaufnahmen und 

Sonagramme wurden am PC mit Hilfe der Programme BatExplorer und BatSound ana-

lysiert. 

 

6.2 Ergebnisse 

 

Im Fokus der vorliegenden Untersuchung stand die Frage, ob die Gebäude von Fle-

dermäusen als Quartier genutzt werden. Im Rahmen der Quartierkontrollen und Aus-

flugbeobachtungen wurden insgesamt 3 Fledermausarten beobachtet und mit dem Bat-

logger registriert. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet und dem-

zufolge national streng geschützt.  

Insgesamt wurden an beiden Kontrollterminen 114 Rufsequenzen registriert. Etwa 93 % 

aller registrierten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus, die beiden Arten 

Breitflügelfledermaus und Großes Mausohr wurden nur vereinzelt in der Umgebung der 

Gebäude wahrgenommen.  
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An der Außenfassade der Gebäude sind keine geeigneten Unterschlupfmöglichkeiten 

für Fledermäuse vorhanden, da entsprechende Spalten im Gemäuer oder hinter Holz-

verschalungen bzw. hinter geöffneten Fensterläden fehlen. Aus der Inspektion der Ge-

bäude und aus den Ausflugkontrollen gingen keine Hinweise auf eine aktuelle Nutzung 

durch Fledermäuse hervor. Auf dem Dachboden fanden sich keinerlei Spuren, weder 

Kotpellets noch Fraßreste oder verfärbte Hangplätze. In der Scheune fanden sich sehr 

vereinzelt alte Kotpellets einer kleineren Fledermausart. Aus der geringen Menge lässt 

sich schließen, dass die Scheune sehr sporadisch von Einzeltieren im Sommer als Ta-

gesversteck genutzt wurde. 

 

Tabelle 2 Fledermausarten im Plangebiet 

Art 

Wissenschaftl. Name 

 

Deutscher Name 

 

FFH 

 

§ 

 

RL B-W 

 

RL D 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV s 2 G 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 V 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 * 

 

Erläuterungen: 

Rote Liste 

D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 

BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et al. 2003) 

2 stark gefährdet 

 3 gefährdet 

 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

 D Daten defizitär, Einstufung nicht möglich 

 V Vorwarnliste  

 * nicht gefährdet 

FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  

II Art des Anhangs II  

IV Art des Anhangs IV 

§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und 

Verordnungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildungen 9 – 10   Scheune und Gebäude 
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Abbildungen 11 – 12   Dachboden und Viehstall 

Ein frostgeschütztes Gebäudequartier, z.B. ein für Fledermäuse zugänglicher alter Ge-

wölbekeller, ist im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

Im Gehölzbestand ist für Fledermäuse kein Quartierpotenzial in Form geeigneter 

Baumhöhlen und Spalten vorhanden. 

Steckbriefe der Fledermausarten im Gebiet 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Siedlungsfledermaus. Ihre Jagdgebiete sind Grün-

landflächen mit randlichen Gehölzstrukturen, Waldränder, größere Gewässer, Streuobstwiesen, 

Parks und Gärten. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von 1-6,5 km um die Quartie-

re. Wochenstuben von 10-70 (max. 200) Weibchen befinden sich an und in Spaltenverstecken 

oder Hohlräumen von Gebäuden (z. B. Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden). 

Einzelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen oder 

Holzstapel. Die Breitflügelfledermaus ist ausgesprochen orts- und quartiertreu. In Baden-

Württemberg wurde die Breitflügelfledermaus als stark gefährdete Art eingestuft (Braun et al. 

2003). Genauere Untersuchungen der letzten Jahre zeigten jedoch, dass diese Art öfter vor-

kommt als bislang angenommen, allerdings ist sie nirgends häufig. 
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Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Das Große Mausohr ist eine wärmeliebende Art, die klimatisch begünstigte Täler und Ebenen 

bevorzugt. Jagdhabitate sind Laubwälder, kurzrasiges Grünland, seltener Nadelwälder und 

Obstbaumwiesen. Die Jagd auf große Insekten (Laufkäfer etc.) erfolgt im langsamen Flug über 

dem Boden und auch direkt auf dem Boden. Zu den Jagdhabitaten werden Entfernungen von 

10 bis 15 km zurückgelegt. Wochenstuben befinden sich fast ausschließlich in Dachstöcken von 

Kirchen. Einzeltiere sowie Männchen- und Paarungsquartiere finden sich auch in Baumhöhlen 

oder Nistkästen. Die Überwinterung erfolgt in Felshöhlen, Stollen oder tiefen Kellern. In Baden-

Württemberg ist das Große Mausohr stark gefährdet (Braun et al. 2003).  

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem 

auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewäs-

ser, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden 

parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2-6 m Höhe 

im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. Die individuellen Jagdge-

biete können bis zu 2,5 km um das Quartier liegen. Als Wochenstuben werden fast ausschließ-

lich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufgesucht, insbesondere Hohlräume hinter Fenster-

läden, Rollladenkästen, Flachdächer und Wandverkleidungen. Baumquartiere sowie Nistkästen 

werden nur selten bewohnt, in der Regel nur von einzelnen Männchen. Ab Mitte Juni werden 

die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. Gele-

gentlich kommt es im Spätsommer zu „Invasionen“, bei denen die Tiere bei der Erkundung ge-

eigneter Quartiere zum Teil in großer Zahl in Gebäude einfliegen. Die Zwergfledermaus wird in 

der Roten Liste der Säugetiere Baden-Württembergs (Braun et al. 2003) als gefährdet einge-

stuft. 

 

6.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

 

6.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Im Eingriffsbereich sind Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse in einzelnen Ge-

bäuden – insbesondere in der Scheune und auf dem Dachboden vorhanden. Hinweise 

auf ein Wochenstubenquartier oder ein Winterquartier liegen nicht vor, allerdings kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Scheune im Sommer gelegentlich als Tages-

versteck einzelner Tiere genutzt wird. Zur Vermeidung der unbeabsichtigten Verletzung 

oder Tötung von Individuen in den Sommerquartieren sind geeignete Abrisszeiten im 
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Zuge der Baufeldfreimachung zu beachten. Der geeignete Zeitraum ist Anfang Novem-

ber bis Ende Februar.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung 

von Vermeidungsmaßnahmen nicht erfüllt (siehe Kap. 6.4.1). 

 

6.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Die Störung einer Wochenstube (Fortpflanzungsstätte) oder eines Winterquartiers durch 

baubedingten Lärm und Erschütterungen oder durch Licht ist nicht zu erwarten, da für 

solche Quartiere im Plangebiet keine Hinweise vorliegen. Insgesamt sind keine Störun-

gen zu erwarten die geeignet wären, den Erhaltungszustand der lokalen Fledermaus-

Populationen zu verschlechtern.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 2 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

 

6.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Hinweise auf ein Wochenstuben- oder Paarungsquartier (Fortpflanzungsstätte) oder ein 

Winterquartier liegen nicht vor. Allerdings kommt die Scheune als Tagesquartier für ein-

zelne Individuen in den Sommermonaten in Frage. Bei einem Verlust von Ruhestätten 

sind die Einschränkungen des Verbots zu prüfen, die sich aus dem § 44 (5) BNatSchG 

ergeben, wonach die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt sein muss. Im vorliegenden Fall stehen den nachgewiesenen 

Fledermausarten weitere geeignete Ruhestätten in den unmittelbar angrenzenden Sied-

lungsbereichen vermutlich in ausreichendem Umfang zur Verfügung, so dass die ökolo-

gische Kontinuität im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 
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6.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

6.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Um eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zuge der Baufeldfreimachung zu 

vermeiden, müssen Abrissarbeiten im Hinblick auf Sommerquartiere der Fledermäuse 

in der Zeit zwischen Anfang November und Ende Februar erfolgen. 

 

6.4.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

Nicht erforderlich. 
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